
Öffentliche Bekanntmachung der Gemeinde Alsbach-Hähnlein 
 
Jahresabschlüsse der Gemeinde Alsbach-Hähnlein zum 31.12.2022 und 31.12.2023; 
hier:  Feststellungsbeschlüsse durch Gemeindevertretung und Entlastung des 
Gemeindevorstandes 
 
Gemäß § 114 Abs. 2 der Hessischen Gemeindeordnung werden nachstehende Beschlüsse 
der Gemeindevertretung vom 24.02 2026 öffentlich bekannt gemacht: 
 
 
Beschluss über den Jahresabschluss zum 31.12.2022 (Tagesordnungspunkt 3): 
 

1. Der Prüfbericht des Revisionsamtes über die Prüfung des Jahresabschlusses 2022 

und die Stellungnahme der Verwaltung hierzu werden zur Kenntnis genommen. 

2. Der Jahresabschluss der Gemeinde Alsbach-Hähnlein zum Stichtag 31.12.2022 wird 

mit einer Bilanzsumme von 58.991.864,25 €, mit einem Überschuss im ordentlichen 

Ergebnis von 93.211,99 € und einem Überschuss im außerordentlichen Ergebnis von 

37.131.53 € festgestellt (Gesamtüberschuss: 130.343.52 €). 

3. Dem Gemeindevorstand wird für das Haushaltsjahr 2022 Entlastung erteilt. 

 
 
Beschluss über den Jahresabschluss zum 31.12.2023 (Tagesordnungspunkt 4): 
 

1. Der Prüfbericht des Revisionsamtes über die Prüfung des Jahresabschlusses 2023 

und die Stellungnahme der Verwaltung werden zur Kenntnis genommen. 

2. Der Jahresabschluss der Gemeinde Alsbach-Hähnlein zum Stichtag 31.12.2023 wird 

mit einer Bilanzsumme von 56.141.728,50 €, mit einem Überschuss im ordentlichen 

Ergebnis von 3.856.780,32 € und einem Überschuss im außerordentlichen Ergebnis 

von 5.819,38 € festgestellt (Jahresfehlbetrag: 3.850.960,50 €). 

3. Dem Gemeindevorstand wird für das Haushaltsjahr 2023 Entlastung erteilt. 

 
Der Gemeindevorstand der Gemeinde Alsbach-Hähnlein weist darauf hin, dass die am 
24.02.2026 von der Gemeindevertretung gefassten Beschlüsse hinsichtlich der 
Jahresabschlüsse 2022 und 2023, sowie den Rechenschaftsberichten auf der Internetseite 
der Gemeinde Alsbach-Hähnlein unter www.alsbach-haehnlein.de/satzungen/ ab dem 
07.03.2026 (Bereitstellungstag) eingestellt sind. 
 
Es wird auf das Recht aufmerksam gemacht, die genannten Beschlüsse während der 
Dienststunden der Gemeindeverwaltung in Papierform im Rathaus, Bickenbacher Str. 6, 
64665 Alsbach-Hähnlein einzusehen. Gegen eine Kostenerstattung ist zudem die Fertigung 
von Ausdrucken möglich. 
 
 
Alsbach-Hähnlein, den 07.03.2026  Der Gemeindevorstand 

Sebastian Bubenzer 
Bürgermeister 


